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Thema:

Satzung über die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze A und B und des
Gewerbesteuerhebesatzes 

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsjahr: Produktkonto:

Gesamtkosten:  € Eigenanteil:  €

Folgekosten:  € Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von:  €
Deckungsvorschlag:

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung über die Festsetzung der
Grundsteuerhebesätze A und B und des Gewerbesteuerhebesatzes. 

Anlagen:
Satzung über die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze A und B und des
Gewerbesteuerhebesatzes 

Beratungsergebnis
Datum Gremium Ein-

stimmig
Mit

Mehrheit
Ja Nein Enth. Laut

Beschluss-
Entwurf

Abweichende(r)
Empfehlung/Beschluss

Unterschrift
d. Protokollf.

1 22.11.2012 FR-A
2 03.12.2012 HAU
3 13.12.2012 SVV
4
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Beschlussvorlage

X öffentlich nicht öffentlich



Stadt  Prenzlau

 
Begründung:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 tritt nach Beschlussfassung,
Genehmigung und ihrer Veröffentlichung in Kraft (§ 67 Abs. 5 BbgVerf).

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung müsste vor dem 01.01.2013 erfolgen, um die
Realsteuern rechtskräftig mit den erhöhten Hebesätzen festsetzen zu können.

Vor der Veröffentlichung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 bedarf es der
Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde gemäß § 74 (2) BbgKVerf für den
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme. Mit dieser Genehmigung kann nicht
vor dem 01.01.2013 gerechnet werden.Daher muss die Stadt Prenzlau wegen der
Veränderung der Hebesätze Grundsteuer B und der Gewerbesteuer eine gesonderte
Satzung vor dem 01.01.2013 beschließen und erlassen.

Die Festsetzung des Hebesatzes für die Grundsteuer A wurde nicht geändert.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird ein entsprechender Verweis auf
diese Satzung zur Änderung der Hebesätze vorgenommen.
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